
Die Ur stände
des Staats - Rechtes überhaupt /

und besonders im
deutschen Reiche .

irgends in der Urwelt bis auf die Cündflut ist die Spur
eines bürgerlichen Regiments , mithin eben so wenig der Ur¬
sprung des Senats - und Bürger - Rechtes anzutreffen .

Kein Denkmal , keine Annale ist aus derselben übrig . Nur
wenige dunkle Nachrichten von dem Anfang aller Dinge , hat
die Sage unter Aegyptiern , Chaldäern , Phöniziern und He¬
bräern erhalten , die lange nachher Moses der Gesetzgeber der
letztem , und ältester Annalist der Welt , schriftlich verzeichnet hat .

Lebten unsere Stammvater der Urwelt in dem ihnen ange -
bohrnen Stande der Gleichheit und Unabhängigkeit blos nach
dem Gesetze der Natur , so hatte solches jedoch die ihnen
eigene Familien dem hausvaterlichen Regiment unterworfen .
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Jeder unter ihnen war in Betracht feiner Familie was heut
zu Tage ein Fürst in Ansehung seines Volkes ist .

Alle zur Sicherheit , Beförderung , oder Auftechhaltung der
Hauswohlfart nützliche oder erfoderliche Mittel , waren so viele ,
kraft des Natur - Rechtes , jedem Hausvater eigene Gerechtsame ,
welche er als Haupt und Regent seiner untergebenen Familie , dar¬
über unumschränkt auszuüben hatte .

Hieher gehörte das Recht , das Hauswesen nach Willkühr
einzurichten ; den äußerlichen Gottesdienst anzuordnen ; Gesetze
vorzuschreiben , die Uebertreter zu strafen , mit andern Familicnvä -
tern Schutz - und Sicherheiksbündnisse zu schließen rc .

Beispiele davon liefert der natürliche Frei - und Glcichheits -
stand der Vonvelt bald nach der Sündflut , wo Jakob feiner
Familie das Gesetz von Abschaffung fremder Göttern vorschreibt ,
und Judas wegen vermeintlichen Ehebrüche , seine Schwätzerinn
dieThamarzum Scheiterhaufen verdammt ; auch Abraham , Isac
und Jakob mit andern Familienvatern sich in Anarchien oder
Schutz - und Trutzbündnisse einlassen , um mit vereinten Kräften
den Anfällen übermächtiger Räuber zu begegnen , und sich einan¬
der die innere und äussere Sicherheit dadurch zu gewähren .

Allein wie wenig konnten die außer dem bürgerlichen Re¬
giment in dem natürlichen Gleich - und Freiheitsstande getroffene
Anarchien , dem neuen Menschengeschlechte aus Noahs Söhnen ,
jene Eintracht und Sicherheit , oder jenes goldene Zeitalter zu
Wege bringen , wovon das Blend - und Fabelwerk der Dichter ,
dem entfernten Auge der spatem Nachwelt , einst so viel reden¬
des vormalte ?

Schon

a -
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- Schon in der Urwelt nährte die allererste Familie den ab¬

scheulichsten Brudermörder , und wie bald nach der Sündsiuk
hatte die Vorwelt ihre Rieselt oder Tirannen , wie die Schrift
sagt , das ist : übermächtige gewaltige Räuber ? 6sn . VI . 4 .

Beriethen diese in die Hände deren für ihre Sicherheit wider
sie vereinigten Familienvätcr , ss erkauften jene von ihren Ueber -
wr 'ndern das verwürkte Leben mit dem Verluste ihrer natürlichen
Freiheit ; sie gericthen also rechtmäßig in die Knechtschaft , damit
sie nicht mehr schaden könnten , und so entstand , selbst aus der
Ordnung der Natur , unter ftcr 'Zcbsrneir Menschen , einer und
anderer Seits , das Recht der Herrschaft und Dieuftbarkeit .

So wie das Menschengeschlecht überhaupt durch fortdauren -
de Erzeugungen , also wurden auch , besonders hierdurch , viele Fa¬
milien vor und nach zahlreicher und dahero mächtiger und ge¬
waltiger .

Mit ihnen wüchse die Macht der Leidenschaften - in gleichem
Grade .

Die in Anarchien vereinigte , und dabei Rechtsgleiche unab¬
hängige Familienvätcr entzweiten und empörten sich einer wider
den andern : sie zerrißen die heiligsten Vertrüge ungestraft ; ohne
Richter und Oberhaupt , rieben sie untereinander sich selber auf :
in dem natürlichen Gleich - und Freiheitsftande war keine Si¬

cherheit mehr zu hoffen : man dachte auf kräftigere Mittel selbige
endlich zu erlangen .

Man vergliche den alles zerrüttenden Stand angebohrner
Gleichheit / Frei - und Unabhängigkeit / nun genauer und auf -

merk -
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merkfamer mit dem , nicht so aus der Natur , als ihrer Ord¬
nung izt erwünschtem und der Glückseligkeit des Menschen ange -
meßnern Grande der Ungleichheit und Unterwürfigkeit :

Erfahrung hatte die Triebe zur bürgerlichen Gesellschaft vor
und nach vergrößert :

Sahe man auf der einen Seite den Verlust natürlicher
Freiheit , so wurde man auf der andern , zu gänzlicher Schad -
loshaltung , nebst Schutz , Sicherheit , und Rechtspflege , noch
viele andere die schönsten so lange vermißten Vortheile gewahr ,
welche nur unter dem Rcgimente zu hoffen waren .

Ganze Horden freier unabhängiger Hausvater , samt ihren
Familien , traten auf ebenen Wegen der Eintracht nun nahe . zu¬
sammen , und vereinigten sich enger in großem erweiterten Gesell¬
schaften :

Aufgeklärtere Vernunft bahnte den Weg zu feierlichen Zu¬
sammenkünften , und leitete allmälig zu gemeinschaftlichen Schlüfi
sen :

Ein gemeinschaftlicher Schluss , ward endlich zum - gestll - j
schaftlichcn Grundgesetze , woraus ein gewißer Staat und der !
Anfang eines besondern Staaks - Rcchtes entstand . !

Also kamen Demokrazien , Aristokraten , Monarchien , nebst
andern vermischten Regierungsarten , und daher so viele verschie¬
dene und besondere Staats - Rcchte vor und nach zur Geburt :
so wie aus dem , izt auf alle und jede Staaten angewandten
Natur - Rechte , mmmehro das allgemeine Staats - oder Völ -
kcr - Rccht , sich von selbst ergab .

Sehe
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Sehr frühe siengen Staasen am Eufrak und Nik an . Schon
im dritten Jahrhunderte nach der Sündflut , findet Abraham
Aegyprcn unter königlichem Zepter : diesen ältesten bekamncn
Staat der Welt , schon weis und gesittet , als Griechenland
Und ganz Europa noch mit Wäldern bedeckt war , worinn nur
wilde Einwohner sich von Eicheln nährten . Svino Gesetze sind
der Grund der hebräischen und athenischen , folglich auch der
römischen ' Gesetzgebung , und zeichnen sich durch Milde und Mensch¬
lichkeit aus . Die Rechtspflege war wie Thron und Pharao selbst
in den Handen der Priester .

Dieser förmliche llrstaat nährte nachher » 82 christliche Bi¬
schöfe , und ward das Vaterland des Fanatismus und der Pest ,
wogegen Europa erst in neuern Zeiten angefanAen hat , sichdurch
Quarantamen und Reformen zu sichern .

Theben und Memphis sind nicht mehr . Beide Ur - und
Hauptstädte der damaligen Welt , ihre Weisheit und Industrie ,
Gesetze , Sprach und Religion , sind wie aus der Welt verloren .
Das Urjraats - Rechr Aegpptens litte wie der Staat selbst, feine
vielen Metamorphosen nach der Reihe unter den verschiedensten
Revolutionen seiner Eroberer der Perser , Griechen , Römer , Ara¬
ber und Türken , als Cambyses , Alexander , August , Omar , und

Selim , einer nach dem andern , seine Herren und Gesetzgeber
wurden .

Das heutige Aegypken ist mehr eine fruchtbare Wüstenei ,
als ein förmlicher Staat , dessen neueste Regier » , rgs form seit 1517
unter der Barbarei osmannischer Türken , despotisch ist .

Wer
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Wer könnte alle und jede andere , nach diesem Urskaate
der Vorwelt , früher oder spater vor und nach entstandene Staa¬
ten und Republiken , ihre verschiedene Staacs - Geserze und Rech¬
te , deren Fortdauer und Veränderungen , der unermeßlichen Rei¬
he nach her erzählen ?

Kleinere Ursiaaterr schmolzen durch Gemalt oder Willkür
in größere Reiche und Republiken zusammen : diese trennten sich
wieder , und die Theile wurden von Mornarchim verschlungen ;
jede neue Revolution eines förmlichen Staates zog neue Fun -
damentalgcsrzc oder Verträge , und diese jedesmal eil ', neues
oder verändertes Staats Recht nach sich .

So waren Ehaldacr , Aßi'-rer , Hebräer , Syrer , Araber ,
( Phönizier und Kartager ) ursprünglich ein Volk : so wie alte
Gelben , Vandalen und Burgunder , Sachsen , Engländer , Sie¬
benbürger , Holländer und Preußen , blos durch Revolutionen ,
nunmehro unter sich ganz verschiedene unabhängige Völker, und
besondere Europäische Staaten ausmachen .

Wir wollen daher » vorzüglich die HIrstäude der deutschen
Staatsverfassuiig und des daher ursprünglich fließenden deut¬
schen Staats Rechtes , einswcilen genauer und gleichfalls in den
ersten Urquellen untersuchen , um einst anderswo mit Gründen
dessen heutige Gestalt und selbiger angemeßensie akademische
Lchrart , politisch - philosophisch bestimmen zu können .

Schon sechs und fünfzig Jahre vor der Geburt des Messias fand
Julius Cäsar die deutschen Völker am Nheinstrome , die Sueven ,
Harudcn , Markomannen , Triboccer , Nemeter , Sedusicr und
Vemgionen , unter denn mächtigen König Ariovrsr in einem fast

form -



förmlichen Senate zusammen vereinigt , worinn das königliche

Regiment mit demokratisch - aristokratischem Anst hm gemäßigt ,

die bürgerliche Freiheit , der Deutschen bestes Gut , nach natür¬

lichen unbeschriebenen Gesetzen , zur gemeinen des Staats Wohl¬

fahrt lenkte .

Auch die übrigen Einwohner Dcutschlandes waren bereits

aus dem gesonderten Narur - und Gleichhcitsstande ihrer un¬

bekannten Urvätern , allmalig in verschiedene Völkerschaften ge¬

sellschaftlich zusammen gewachsen , namentlich : die Bruckcerer ,

Teücktercr , Kalken , Chauzen , Cherusker , Fostn , Eburonen , Tre -

vercr , Ubier , Sigambrer , Gothonen , Batavier , Nugier , Lemo -

vkr , Cymbrer , Vangionen , Nemeter , Araviszer , Öfter , Trebe -

zer . Frisier , Longobarden , Reüdinger , Avioncn , Angeln , Vari -

ncr , Eudoser , Suardonen , Hermondurcn , Narisker , Markoman¬

nen , Äuaden , und andere mehrere .

Diese so verschiedene deutsche Völker konnten zwar freilich

noch lange «richt einzeln als so viele ganz förmliche Staaten ,

vieiwemger insgesamt als ein zusammenhangendes Graatssystcm

betrachtet werden : Sie hatten aber doch meistens wirklich ihre

gewiss von Monarchie , Demo - und Aristokratie vermischte Re -

gimentsverfaßungen , nach welchen sie nicht allein bei Kriegs - son¬

dern auch zu Friedenszeiten , aus dem Adel ihrer Helden erkorne

Fürsten oder Herzoge über sich bestellt , und ihnen unter verschie¬

denen Majesiüts - Rechten , auch sogar das Recht - über Leben

und Tod , so wie diesfalls ihren Priestern vordersamst die recht¬

liche Erkenntniß über die Verbrechen , cinZeräumet hatten . L a -
cik . 6e N . 6 . Lsx . 7 .

4 -
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Unter diesen also verschiedenen deutschenUrstaaten , waren
s sogar schon damals einige , welche von uneingeschränktem , obwohl t

in heutigem Betrachte gar kleinen Königen , fast monarchisch regieret '
wurden . So schreibt Tacirus -ts IVl . 6 . Lag . 42 . „ die Mar¬
komannen und Cmadcn haben bts auf unsere Zelt Röntge
aus ihrem eignen Volke gehabt , aus dem edlen Hause des
Marobodunus und Tudrus . Jetzt leiden sie auch 2 luslän -
dcr auf dem Throne . Der Röntge Macht und Gewalt be¬
ruht auf römischem Au sehn " Und ferner LZp . 4z . „ Hinter den
Legiern wohnen die von Röntgen beherrschte Gothoncn ( in
dem heutigen Hinterpommern lind Kassuben ) schon untcrwursi -
ner als die andern Volker Germaniens , doch nicht ganz oh¬
ne Freiheit . Gleich auf diese , längst dem Gccan , folgen die
Rugicr ( in Vorpommern , wovon die Insel Rügen noch übrig
ist ) und Lcmovier ( wahrscheinlich im Lüneburgischen ) alle diese
Völker unterscheiden sich durch runde Schilde , kurze Schwerd -
ter , und eine monarchische Regierung " .

Sothaner deutschen Llrstaaecn verschiedene Rcgiermigsver -
fastungen und daher sich ergebende Staats - Rechte , kamen durch¬
gängig darin überein , daß ( wie Tacitus Lup . n . bezeugt ) über
wichtige Gegenstände nicht der Fürst allein , sondern mit Ihm
das Volk , doch dergestalt zu entscheiden hatten , daß dem Fürsten
diesfallS die End - LInrersuchung jedesmal vorbehalten bliebe .

Dem Fürsten folgte der Adel , und diesem die Leibeigne mit
in Krieg . Die größte Ehr und das größte Verdienst der Vor¬
nehmsten der Nation war , ein zahlreiches Gefolge von Leuten um
sich zu haben , und sowohl Ruhm als Wunden mit ihnen zu theilen .
Tacic . L ^ . iz .

Das
4 - -- ^ .
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Das Hauptband zwischen dem Gefolge und dem Fürsten

war zwar die Ehre : doch waren sie berechtigt , von der Freigebig¬
keit ihrer Fürsten bald jenen Streithengst , bald jene Waffen , und
dergleichen , zum Lohne ihrer erwiesenen Tapferkeit zu fodern .

Auch sorgte der Fürst für den Unterhalt des Heersgefolges .

Im Kampfe stritte der Fürst um den Sieg , das Gefolge für
den Fürsten : denn der Fürst war der nächste und letzte Gegen¬
stand , dem alles , Blut und Leben widmete . Aber auch dadurch
war Staat und Vaterland allemal in Gefahr , daß angeborne
Verbindungen den Willkürigen nachgesetzt , der Fürst vom Staate
getrennt , und letzterer gar ausser acht gelassen wurde . ( Der Haupt¬
fehler des ursprünglichen LehenMcms , das wir schon dahier ganz
vor uns haben würden , wenn damals liegende Güter von mehreren :
Werthe gewesen waren . )

Uebrigens waren Girren und gute Gewohnheiten öei Deut¬
schen , die unverbrüchlichstenStaats . Gcjerze .

Diesen gemäs dorfte einjeder in der Versammlung den andern
sogar bis auf Leib und Leben eines erweislichen Verbrechens ankla¬
gen . Verrathet und Ueberlaufer wurden an Bäumen aufgehenkt ,
zaghafte und feige Flüchtlinge in Sümpfen ersäuft und ihr Leich¬
nam mit einer Hürde bedeckt . Die Verschiedenheit dieser Todes¬
strafen zielte weislich dahin : damit das bestrafte Laster des Hoch -
rwrraths zum Schrecken allen öffentlich vor Augen gestellt , die un¬
natürliche Schandthat der Feigheit hingegen , dem deutschen An¬
blicke entzogen werden sollte .

B Ge -
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Geringere Verbrecher wurden verhältnismäßig gezüchtigct ,
und die Ueberwiefenen mußten eine gewiße Anzahl Pferde , oder
Vieh zur Strafe beischaffen . Ein Theil davon fiel dem 2xomgc
oder dem Staate , und ein Theil dem Beleidigten oder dessen Ver¬
wandten anheim .

In diesen Versammlungen wurden auch ihre Fürsten gewählt ,
deren jedem hundert Beisitzer zugeordnet wurden , um ihm mit
ihrem Rath und Ansehen in der Regierung bcizustehen . Tacte . Lug .
12 . ( Hieraus mögen in nachherigen Zeiten die heutige Lentgrafeir
entstanden seyn .)

Der Staat lieferte freiwillig ( Mann für Mann ) ein gewisses
an Vieh oder Feldfrüchten seinem Fürsten , der solches als ein Eh¬
rengeschenk , und zugleich als sein einziges Domain annahm . Lug . r z .

Niemand dorfte eher Gewehr anlegen , als bis ihn der Staat
für wehrhaft erklärt hatte ; alsdenn ward der Jüngling in offener
Volks - Versammlung mit Schild und Framea beehrt , und nun
nicht mehr als ein Glied der Familie , sondern als ein Mitglied
des Staates angefthn .

Spät wohnte der Jüngling dem Weibe bei : daher keine er¬
schöpften Jugendkräste . Auch mit den Jungfrauen ward nicht
geeilt : gleich an Jahren , gleich an Größe , gleich an Kräften paar¬
ten sie sich , und die Stärke der Eitern erbte auf die Kinder . Lug . 20 .

Deutsche waren unter andern Völkern fast die einzige , die sich
mit einem Weibe begnügten . Tacte . Lug . 18 .

Aus -
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Aussteuer brachte nicht das Weib dem Manne , sondern der
Mann dem Weibe zu . Eltern und Verwandten waren auf der
Hochzeitzugegen , undschätztendieVrautgeschenke : Diese waren nicht
nach weiblicher Zärtlichkeit , nicht zum Putze des neuvermälten
Werkes ausgesucht , sondern es waren ein Gespann Ochsen , ein
gezäumtes Pferd , ein Schild , eine Framea , und ein Schwere ) t
oder Degen . Diese Geschenke empsieng das Weib , und sie brachte
dagegen dem Manne einige andere Waffen zu .

Dies war bei ihnen das stärkste Band und das heiligste Ge¬
heimnist der Ehe . Damit das Weib nicht dächte , sie seye von der
Tapferkeit und den Beschwerlichkeiten des Krieges freigesprochen ,
so ward sie mit diesem feierlichen Einteilte in die Ehe erinnert , daß
sie als Mitgenoßinn der Beschwerden und Gefahren , mit ihrem
Manne ein gleiches im Frieden und im Kriege zu leiden und zu un¬
ternehmen hätte . Dies kündigten ihr die in ein Joch gespannten
Ochsen , das gerüstete Pferd , und die gegebenen Waffen an . So
mußten sie mit einander leben , so sterben . Was sie also beiderseits
bekommen , mußten sie ihren Söhnen unverletzt und als ihrer wür¬
dige Geschenke überliefern , von denen es ihre Schwiegertöchter einst
wieder empfangen , und ihren Enkeln aufbewahren sollten . Lsp . 18 .
( Dahier finden wir den Ursprung des sogenannten Hcergerärhes . )

Die Bestrafung des weiblichen Ehebruches geschah aufftischer
That , und stand in des Mannes Gewalt . Mit abgeschnittenen
Haaren , in Gegenwart ihrer Verwandten , stoß der Mann die Buh -
lerinn aus dem Hause , und peitschte sie durch den ganzen Flecken .
Denn Verletzte weibliche Zucht fand keine Verzeihung . Nicht

Schön -
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Schönheit , nicht Mgend , nicht Reichthum , nur Keuschheit und
unverbrüchliche Treu brachte das Weib an ihren Mann . Auch
hatte Deutschland noch andre Staaten , wo keine Wittwen , nur
Jungfern heirathen borsten , deren Hofnungen und Wünsche auf
eine einzige Ehe eingeschränkt waren . So bekamen sie für ihr ganzes
Leben nur einmal einen Mann , wie sie einen Leib und nur ein Le¬
ben hatten , damit sie sich nicht gelüsten lassen könnten , mehr den
Mann , als den Ehestand zu lieben . Tacte . Lsp . iy .

Dies ist der schöne Engbegriss des einträchtigsten Llrstaats -
und Bürger - Rechtes jener frühen und verschiedenen Völker Ger¬
maniens , die damals , in Ansehung der Römer , so wenig , und in
heutigem Betrachte unser ihrer späten Nachkömmlingen , noch gar
nicht in den Gehemmtsten der Wissenschaften , wie Tactrus redet,
eingeweiht waren .

Verschiedene dieser so tapfern als rechtschaffnen deutschen Urvöl-
ker wurden einzeln von übermächtigen Römern vor und nach über¬
wältigt , und samt ihren besondern Staatsverfastungen in römische
Provinzen umgeschmolzen , woher nebst mehrern andern auch die
Lkbr' cr , und unsere Nachbarn dieTrcverer , nachmals ein neues oder
nunmehr derrtschromischeo Gtaaro >Rechs erhielten .

Dahingegen , schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts ,
die in Niedersachfen , Westphalen , in Thüringen , Friesland , Ele¬
ve , Bentheim , und Bremen , so wie alle zwischen dem Rheine , der
Elbe und Weser , auch jenseit der Asel wohnende , von den Römern
unbezwungene ganz freie und unabhängige Deutsche , diesfalls un¬
ter dein Namen der tapfern Franken ( freier Leute ) bekannt waren,
welche alle um das Jahr auf Zurathen Märchen , nrs , eines

ihrer
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ihrer tapfersten Herzogen , dessen Sohn pharammid zu ihrem ge -
meintschaftlichen Könige erwählten , und also in einen ganz förmli¬
chen Staat zusammenschmolzen, aus dessen Halbmonarchischer mit
vielem aristokratischen Antheile gemäßigter Regimentsverfaßung , sich
die Urstände des besondern altfränkisthen SraatsVxcchrcs ergeben ,
wovon uns daö Salijch und Rrpuarrfche Gescrz , als zwei unschätz¬
bare Denkmäler , übrig geblieben .

Llsdcwrg der fünfte König der Franken vertreibt ums Jahr
481 . die schon von seinen Vorfahren und andern deutschen Völkern
den Gothen und Burgundiern , so sehr in die Enge getriebenen Rö¬
mer nun vollends aus ganz Gallien : Er nimmt seine Residenz zu
Hdaris , und die so schöne und weitsichtige Staaten der Gallier ,
heißen mit Ende des fünften Jahrhunderts das Reich der Fran¬
ken , ( Frankreich ) aus dessen also erneuert - und erweitertem fast
unbeschränkt monarchischen Negierungssystem , die andere Epoche
des altfränkischen Urftaars - Rechtes herstammet .

Dieser Stifter und erster christlicher Regent der fränkischen
Erbmonarchie Llddewig , so wie verschiedene seiner Nachfolger ^

bringen die meisten Fürsten und Staaten Germaniens ( ihrer eig¬
nen Urnation ) allmälig unter ihre Botmäßigkeit ; bis endlich Rar !
der Grosse im Jahr 788 . das noch freie Herzogthum Bayern
unter dem Tchassilo , und 16 Jahr hernach , das noch unbezwun -
gene fast unüberwindliche Sachsen unter dem tapfern Wittikind ,
mittels Kapitulation , und zwar dergestalt erobert , daß , kraft
eines ausdrücklichen Fundamental - Gesetzes , die Sachsen ihre eigne
bisherige Rechte beibehalten , Reichstages fähig seyn , und den
gebornen Franken selbst in allem gleiehgeachttt werden sollten .

Also
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Also ward nunmehr das allen auswärtigen Feinden , und selbst
den römischen Weltbezwingern unüberwindliche Germanien mit
deutschem Blute erfochten und dem fränkischen Reiche einver¬
leibt , dessen politische sowohl als geistliche Regierurigsverfaßung ,
und daher fließendes geist - und weltliches Scaats - Rechr , nun
auch meistenthcils dem dahier zuerst vereinigten , und einem und
dem nemlichcn Regimente unterwürfigen Dcutschlande angemes¬
sen ward .

Nun entsteht des gesummten Deutschlandcs Eintheilung in
verschiedene Gauen , zu deren Verwaltung von dem Könige Gra¬
nen angeordnet werden , die zu Gericht sitzen , und die königlichen
Einnahmen besorgen . Auch werden die Nuntii LZmers : und iVlM

ke ^ ii oder (eine neue Art von Neichöbedienten ) zu verschie¬
denen Staatsverwaltungen , so wie die drseseöli , LutloclLs , oder Lomi -
res dimicum ( Markgravcn ) zur Aufsicht wider die Einbrüche aus¬
wärtiger Feinde , an die Gränzen verschiedentlich bestellt .

Mehrere Gauen machen eine Provinz aus , der ein Herzog
oder pkttri' cius vorgesetzt ist . Vor allen diesen begleitet die Seite
des Königs allenthalben der Pfalzgraf ( Lomeg kAsm ) oder obere
Hofrichter , von dem jene Rechtshändel , die unmittelbar oder mit .
tels der Appell vor den König gelangen sollen , zuerst angebracht
werden müssen : so wie dergleichen geistliche Streitsachen , zuerst von
dem Erzkappellan , ( woher die heutige Erzkanzler ) abgeurtheilet
werden .

Die Gerichte werden meist aus offenem Felde , oder einer Anhö¬
he gehalten , welcher Ort deswegen Mahl - oder Mallsiaer , von
dem fränkischen Worte Mall , welches Gericht bedeutet , genennet

wird .
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wird , maßen das ganze Volk den Gerichten beizuwohnen berech¬
tiget ist . Die Rechtshändel der Armen , Wittwen , Waisen und
der Kirchen , werden allemal zuerst vorgenommen , hernach die übri¬
gen . In kurzer Zeit können die wichtigsten Prozesse zu Ende ge¬
bracht werden : denn nichts wird schriftlich , alles mündlich verhan¬
delt , und die beibehalte altsrlrscd - und rrpiiarijcdc sowohl als
neue Gesetze , oder die Rapitularren , die Larl bald für die ganze
Monarchie , bald für einzelne Provinzen , wie auch besonders für
den Kirchenstaat vor und nach errichtet , sind kurz , deutlich , und
bestimmt .

Zu gerichtlichen Proben werden zwar die sogenannten Urtheile
Gottes annoch beibehalten , worunter aber Aarl nicht so den
Zwcrk .rmpf, als vielmehr dasl ^ rciizurtheil empor zu bringen , da¬
hingegen Pabst Eugen IV . die kalte Wasserprobe einzuführen
suchet . Mabillon lom . I . ^ .nalsN . p . 47 .

Die allgemeine Verbindlichkeit zu Kriegsdiensten , wird durch
das , mittels ausdrücklichen Gesetzen erweiterte Lehenssystcm , al¬
lenthalben befördert : auch die Herzoge und Grafen erwerben sich
dadurch , daß sie die Nutznießung ihres Eigenthums an andre über¬
lassen , ebenfalls Vasallen . Es giebt sogar wenige Eigenthümer , die
nicht Vasallen eines mächtigen Herrn zu seyn trachten , um an ihm
einen Beschützer gegen die Bedrückungen ihrer Grafen zu haben ,
oder die nichtihren eignen Grafen oder Bischof durch wirkliche Über¬
tragung des Eigenthums ihrer Güter , mit blosser Zurückhaltung der
Nutznießung davon , sich suchen zum Freunde und Gönner zu ma¬
chen . ( daher die keulls oblarg )

So wenig als die Franken , zahlen die Deutsche außer den frei¬
willigen Jahrgeschenken , einigen Tribut an den König , dessen Do¬

rn ame
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maine durch die soll -- und Münz -- Regalien , durch die wege -
und Heerbanngeldcr nun nierklich zunehmen .

Der Pfalzgraf , die Herzogen , Mark - und Gau - Grafen ha¬
ben wie die Bischöfe , Liebte , und andere Kirchen - Pralatennebstden
größern königlichen Vasallen und Edelen Mannen , mit den Fran¬
ken gleiches Stand - und Stimm -Rechv auf feierlichen Reichsta¬
gen . ( Daher heißen sie Stände , Lcarus , ä ) urs tbglM in Lomitiis .)

So wie diese als des Reichs Stände auf dem Reichstage noth¬
wendig erscheinen müssen , um mit dem Könige Verordnungen und
Gesetze zu machen , so sind alle übrige freie Leute allda zu erschei¬
nen berechtigt , um selbigen , durch deren freiwillige Annahme , ih¬
re Gültigkeit und volle Rechtskraft mitzutheilen .

Obwohl die Thronfolge erblich , und der König berechtigt ist ,
das Reich unter seinen Söhnen zu theilen , dennoch wird jedesmal
die Einstimmung des Volkes crfodert , welches zusammen berufen
werden muß , theils den neuen König zu sehen und anzuerkennen ,
theils auch seine Beschwerden vortragen zu können .

UebrigenS sind zwar sämtliche auch höhere Reichsstände in
, den ihnen anvertrauten Provinzen , Gauen , oder Distrikten nichts

weniger als Erbherren : Doch haben sie die Erlaubniß , Eigenthum ,
soviel sie wollen , in ihren Bezirken erblich an sich zu bringen .

Dies war der Hauptfehler der deutsch fränkischen Gtaats -
vcrfassung , wodurch die Untergebene , besonders von den Grafen
sosehr mißhandelt wurden , um diejenige Güter nur wohlfeil zu
erhäschen , wornach sie heimlich trachteten . Schmidt Gesch . d . D .
z . B . 10 . Ls ? . V4 - leg .

War
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War nun einmal der Graf wirklich der Eigenthümer des grö -
sien theils seinerGrafschaft , so konnte anders nichts daraus erfolgen ,
als daß er sich nicht so , wie vinen königlichen Beamten , sondern
vielmehr als einen eigenmächtigen Herrn ansähe . Auch konnt¬
et und seine Nachkommen nicht leicht von der Stelle verdrängen
werden , da er nun in dem ihm anvertrauten Landesdistrikte zu
Hause war , und - zu mächtig , als daß der Nachfolger sich an
ihn wagen dorfte .

Daher sahen wir schon so frühe unter den Nachfolgern
Aavls , die Herzogen und Grafen ordentlicher Weise von Va¬
ter zu Sohn einander in dem Amte folgen , Laximl . Zs 877 .
In . 54 . L . y . und es fehlet nicht viel , um schon dahier den er¬
sten Saamen zur nachhcrigen vor und nach allmälig erwachsenen
Landeshoheit der deutschen Ständen anzutreffen .

So wie unter Aar ! die weltliche , also ward auch die geist¬
liche oder Kirchenverfaßung in Deutschland , der Fränkischen von
Zeit zu Zeit gleichförmiger bestellt .

So wie das Reich der Franken in Provinzen getheilt war ,
deren jede ihren Metropolit oder Erzbischof hatte , unter dem meh¬
rere Bischöfe , fast auf die Art , wie die Grafen unter den Her¬
zogen , standen : also fangt nun auch Aar ! an , Sorge zutragen ,
daß verschiedene deutsche Provinzen gleichfalls ihre Metropoliten ,
und diese auch gewiße ihnen untergebene Bischöfe erhalten .

So ward gegen Ende des achten Jahrhunderts , nachdem
fünfzig Jahr vorher Mamz die Metropolitan - Würde erhalten hat¬
te , zuerst die Aölmsche , hernach die SalzburgMe Kirche zu

C erz -



- - — . . — - '- - *

18

erzbischöflichen Stühlen erhoben , und der Erstern die Bischöfe
von Utrecht , Minden , Münster , Osnabrück und Bremen , so
wie der Leistern die Bischöfe von Passau , Regensburg , und Frei -
singen , als eigene Suffraganen , unterwürfig gemacht .

Wie Vortheilhaft auch diese Einrichtung , besonders für das
Ansehen der Erzstifts - Kölnischen Metropoliten zu seyn schien , die
dadurch vor andern so ansehnliche und weit entfernte Provinzen
nunmehr unter ihren Stab bekommen hatten : so liegt doch eben
in dieser weiten Entfernung ihrer untergebenen Bischthümern , eine
der Hauptursachen , warum eigents deren Erzbischofen von Köln
zuständige Metropolitan - Reehte , die vorzüglich in der Wahldirek -
tion , Consekration und der Aussicht über die Bischöfe bestanden ,

dahier weniger als anderswo zur Erfüllung gekommen sind .

Was die Form , mit der das Erzbischöfliche Pallium gege¬
ben ward , betrift , so war diese noch im Brauche , mit welcher
im Jahre soi . der Pabst S ^ mmachus selbiges dem Bischof Theo¬
dor von Lorch gegeben hatte , nemlich : zur sterbe des Erzbi -
schoflichcn Amtes , und zum Zeichen der Einigkeit , die die

ganze christliche Gemeinde mit dem Apostel Petrus haben
muß . Von der Fülle der Erzbischöfliche » Gewalt , die dadurch
soll « gegeben werden , und von den schweren Geldsummen , wel -

' ehe dafür bezahlt werden sollten , geschah noch keine Meldung .

Die wichtigsten Geschäfte und Angelegenheiten der Deutschen
Kirche , wurden auf den Concilien vorgetragen und abgethan , die
jedoch nie ohne königlichen Consenz gefeiert wurden , und wobei

nebst dem Könige , auch meistens die vornehmsten Reichsstände zu¬
gegen
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gegen waren , indem zugleich über wichtige Reichssachen allda be¬
rathschlaget und beschlossen wurde .

Auch waren die Bischöfe nicht allein von einer Provinz , son¬
dern fast von ganz Deutschland gegenwärtig , so daß man sie als
National - Loiicrllett betrachten darf.

Dahier wußte man noch nichts von den sogenannten Laulls
MJM -Ibus und relerv -iii§ , z . B . von der Absetzung eines Bischofs :
desselben Versetzung auf ein anderes Bischthum : der Errichtung
netter Bischthümer , und dergleichen , die später , nach den falschen
Dekrcralcn des Isidsrs , nur zu Rom ausgemacht werden konnten .

Nur da blieb der Necurs an den Pabst unbenommen , wo
man in pur geistlichen Fällen gar nicht einig werden konnte .

Die Könige bestätigten zwar die auf den Concilien gemachte
Satzungen : doch wurden selbige nicht in ihrem Namen bekannt
gemacht .

Hingegen widerfuhr dieses den sogenannten Lapitularren , sie
mochten weltliche oder auch geistliche Dinge betreffen , deren Ver¬
kündiget' und oberster Vollstrecker allein der König war . Gleich¬
wie die Layen verbunden waren , Ihm Rechenschaft über die Hal¬
tung der weltlichen Gesetzen zugeben : so mußten es auch die Geist¬
liche thun in Ansehung derer , die Kirchensachen betrafen .

So verordnete Rarl oder erneuerte vielmehr die heilsamsten
Verordnungen der alten Concilien : daß die Aebte keinen anders
als unentgeltich in die Klöster aufnehmen , sie selbst unter der
Correktion des Bischofs stehen , und nicht ohne dessen Einwilli¬

gung
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gung gewählet werden sollten .- L -ipic . / >. . 794 . e . I ? . Daß der
Bischof keiner Jungfrau vor dem 2ssten Jahre , den Wittwen
aber zar nicht den Schleyer ( ewige Gelübde ) erlauben solle .
Lspir . r . 789 . L . 4s . Daß niemand vor dem zosten Jahre
zur Priesterweihe gelassen werde rc .

So machte Bar ! das allgemeine Gesetz , kraft welchem , wenn
ein dem König zinnsbares Gut einer Kirche sollte geschenkt wer¬
den , diese den Zinns an den König fortzuzahlen , oder das Gut
an die Erben des Stifters zurückzugeben habe . LZpic . g .
8r2 . L . Ll .

Ferner heißt es in dem IV . Canon des Conciliums zu Die -
denhoven vom I . 844 , daß die Geistlichen die Beisteuer , deren
der Staat bedürftig ist , willig fortzahlen sollen , damit sich die
Fürsten um so weniger an den Kirchengütern selbst vergreifen mö¬
gen . 1' . 2 . p . Z67 .

Außer den Pfarrgütern haftete auf allen übrigen Kirchen -
und Klosiergütern überhaupt die Hftichk des Bn 'egsdlenftes , wo¬
von zwar die Bischöfe von Bar ! die persönliche Befreiung erhiel¬
ten , ohne jedoch davon Gebrauch zu machen : woher noch spät
hernach der Mainzer Erzbischof Gsndcrsld , der Bischof Drete -
rich von Minden , und Marquard von ' Hildesheim , mit dem
Degen in der Faust auf dem Schlachtfelde ihr Leben einbüßten .

Gleichwie aber die Klöster und niedere Stifter die Pflicht
des Kriegsdienstes durch Stellung einer gewissen Mannschaft zu
leisten halten , so gieng dadurch ein großer Theil ihrer Güter ver¬
loren , dgß sie dieselben als Lehen hingeben mußten , um Leute

ju
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zu bekommen , die die Kriegsdienste für sie leisteten . ( Daher die
Lchc , r - Herrschaft: der Stifter und Klöster , und der Ursprung
ihrer Vasallen ) .

/

Die höchste Aufsicht und Verwaltung der Kirchcngütcr blieb
zwar von rechtswegen noch allemal bei dem Bischof : allein , so
wie nachher ( gleich nach Larls und seines Sohnes Ludwigs
Tode ) die Dom - und andere Collegiat - Stifter von der Lhrsder
gangr'sthen Regel oder dem gemeinsamen Münster - Leben losge¬
sprochen , und Ihnen gewisse von den Bischöflichen ganz abgeson¬
derte Güter , samt deren eigener Verwaltung , angewiesen wur¬
den ; alfo trachteten nunmehr auch selbige , gleich mehrcrn Klö¬
stern , solche ausdrückliche Privilegien zu erhalten , kraft deren der
Bischof über ihre besondere Stiftsgüter nun nichts mehr zu dis¬
poniern haben sollte .

Der erste , der sich den Stiftern hierin besonders willfäri'g
erzeigte , war der Erzbischof Gunthar von Köln : dieser machte im
Jahr 88z . die ausdrückliche Verordnung : daß die Canom'ci von
Adel sowohl als nnadliche ( livö dlobllls Uvö lgnobiiis ) berech¬
tiget seyn sollten , ihre abgesonderten Wohnungen ( lVUntwne8 )
mit allem dem Ihrigen , einem Mitbruder zu vermachen wein sie
wollten : daß kein Bischof die geringste Präbend jemanden ohne
ihre Einwilligung zu verleihen Hütte , und sie ihre Oberen , nach
uneingeschränkter Willkür , selbst zu wählen Macht haben sollten .

1 . 2 . p . Z ) 6 .

Wie groß diese Schritte zu der nachherigen Lapitular - Vcr -
fassnng gewesen , ist leicht einzusehen . Muratört bringt sogar
noch von diesem Zeitraume einige Privilegien zum Vorschein , worin

die
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die Kaiser ausdrücklich verbieten , den Stiftern etwas von ihren Gü¬
tern zu entziehen , oder sonst einen Eingriff zu thun . ^ miguir .
Ilal . 1 ' . 5 . Ullll 62 . /

Da Larl von seinen eigenen Gütern den Zehnten gab , so
kann man nicht annehmen , daß in den Ihm unterwürfigen Pro¬
vinzen es Zehnten gegeben habe , die ursprünglich als Laien <Zehn¬
ten ( llocilNL! Iuicsle8 ) anzusehen gewesen wären . Und da überhaupt
kein Gesetz beiden Franken gültigüvar , ohne daßes von dem Volke
angenommen gewesen wäre : so ist hier die Bestimmung der Zehn¬
ten , so wie man sie dem Volke vorgetragen , und auf welche es
seine Einwilligung gegeben , um so mehr in Betrachtung zu ziehen .

Larl machte nämlich zugleich die Verordnung , daß die Zehn¬
ten in drei Theile sollten gebracht werden , wovon der eine zur
Erhaltung der Lärche , der andere zum Gebrauche der Armen ,
der dritte aber zum Unterhalte der Geistlichkeit , zu verwenden
setze . Lsxic . Lpilc . L . 7 . p . 62z . sp . / ier /zec .

Wo demnach diese Bedingungen fehlen , oder nicht erfüllt
werden , und über Zehnten , die besonders erst einerseits zu ent¬
richten , Streit entsteht : so ist es ( nach der ursprünglichen Be¬
stimmung der Zehnten billig zu urtheilen ) eine große Frage : ob
nicht das Volk allen übrigen , die Ansprüche machen , vorzuziehen
sitze ?

Wie fürchterlich sich übrigens die Geistliche bei den weltlichen
haben machen können , theils mittels erlangten höchst - ansehnlichen
Immunitäten , theils mittels erweiterter bischöflichen Gerichtsbarkeit
in bürgerlichen Dingen , theils durch eine Ihnen ganz neuerdings
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beigelegte Art von einer Criminal - Gerichtsbarkeit über die Welt¬

lichen , theils durch die geschärftesten Kirchenbußen und ausübende

Verdammungs - Macht , ist leicht zu begreifen .

Selbst die Könige hatten sich nachher einigermaßen zu fürchten :

indem man Ihnen bald wegen Ehesachen , bald wegen des Besitzes

geistlicher Güter oder Verschankung derselben an andere , bald we¬

gen beschwornen und nicht gehaltenen Verträgen , oder andern vor¬

geblichen Ungerechtigkeiten , fast eben so leicht beikommen konnte .

Was mit Ludwig dem Frommen , wegen vermeintlichen Misse¬

thaten desselben , vorgenommen worden , ist mehr als zuviel geschicht -

kündig .

Bei allem dem blieb Rarl , wie seine Vorführer und mehrere

Nachfolger , immer ein getreuer Schurz - und Schirm - Vogt der

römischen sowohl als fränkisch - Deutschen Kirche .

Rarl bestätigte auch nicht allein die dem römischen Stuhle ver¬

liehene Schankungen seines Vaters , sondern vermehrte sie noch ; so

daß diepädsie , die nur die Erhöhung der römischen Kirche ( in Lx -

ülrglionsm k.cclöÜX komllNä : ) beständig in Mund und Feder führten ,

sich keine bessern Werkzeuge dazu hätten wünschen können , als die

fränkischen Prinzen .

Bald nach Rarls Tode , bekam das päbstliche Ansehen mittels

den sogenannten falschen Dekretalen , über Kaiser , Erz - und Bi¬

schöfe , einen ungemeinen Zuwachs .

Rom schickte nun viel häufiger seine Legaten herum , um über

die Bischöfe insgemein Aufsicht zu halten : so wie Ger -grus II . im I .
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844 - den BischofDrsge» von Metz zu seinem Stadthalter in Frank¬
reich und Deutschland ernannte »

Diesem System war ungemein günstig jener Gesichtspunkt , aus
dem man damals die Deutsch - fränkische Lärche betrachtete : die
Metropoliten wurden überhaupt mit den Herzogen verglichen , und
die Bischöfe mit den Grafen , so daß sich der Pabst gleichsam zu bei¬
den , den Erz - und Bischöfen verhielt , wie der König oder Kaiser zu
den Herzogen und Grafen ; denn gleichwie diese dem Kaiser den Eid der
Treue leisten , auf Reichstagen erscheinen , und leiden mußten ,
daß durch die kaiserlichen äMös eine beständige Aufsicht über sie
gehalten wurde : so konnte der Pabst ebenfalls sehr leicht auf
die Gedanken kommen , daß die Erz - und Bischöfe ihm den Eid
der Treue leisten , auf dem römischen Synod erscheinen , und sich
durch seine dlumlos sollten regieren lasten .

Rar ! trug selbst viel dazu bei , da er die ganze Kirchenverfas-
sung , und alles bis auf Gebeth und Gesang , römisch haben woll¬
te . Die alten galtikanischen Cansnes kamen darüber --fast ganz
in Vergessenheit , die doch um so mehr hatten sollen beibehalten
werden , da sie den Bedürfnissen der dortigen Kirche angemessener
waren , als jene asiatisch afrikanische Sammlung der Lan - nen ,
deren sich die römischeRirch bediente , und welchePabst Hadrian
dem Kaiser Rarl mit nach Hause gegeben hatte , um darnach al¬
les in Frankreich und Deutschland nach römischen Fuß einzu¬
richten .

Dies ist nun jene besondere Rirchenverfassung und daher
m der Hauptsache sich ergebendes geistliche Staats - Recht , wel¬

ches
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ches unter Rar ! dem Großen und seinem Nachfolger , das ge -
sammte Deutschland mit den Franken gemein hatte , und dessen
so schöne und wohl getroffene Schilderung , wir dem unvergleich¬
lichen Meisterwerke derSchnndtischcn Geschichte der Deutschen ,
hauptsächlich verdanken , als woraus wir selbige , in gegenwärtige
Ordnung und Kürze , zum Vortheil unsrer Zuhörer , und zum
Vergnügen des Lesers , hieher zusammengetragen haben .

Nach dem Tode Ludwigs des Frommen , wird , mittels der
von . seinen Sehnen im Jahre 84z . zu Ocrdün getroffenen Erd -
theilung des gesammtcn fränkischen Reiches , Deutschland nunmehr
ein ganz unabhängig selbst - ständigcs Reich , das seit der Thron¬
besteigung seines jetzigen Beherrschers Ludwigs des Deutschen ,
in ununterbrochener Reihe , seine eigene Regenten und besondre Re -
gicrungsverfaßung , so wie daher sein eigenes besondres Staats -
Recht gehabt hat , welches um diese Zeit durch das ltziÄum Lo , i -
gueininum , als eines der eisten Grundgesetze , so wie dadurch das
Ansehen der Stände , einen merklichen Zuwachs erhält . Lnnsl .
kulä . 26 ^ 60

Auch in Ansehung des Rirchbn - Staatcs , steigt die päbstli -
che Macht zum Nachtheile der königlichen sowohl als bischöfli¬
chen Gerechtsamen durch die isidorische Sammlung der falschen
Dekretalen : woher im Jahr 864 . das erste Beispiel einer nicht
ohne Wirkung vom Pabste wider den König eigenmächtig unter¬
nommenen Absetzung deutscher Erzbischöfcn , des Gunthars von
Köln , und Thrctgaut von Trier , dem deutschen Staats - und
Rüchen Rechte , eine neue für die Zukunft so gefährliche Wen¬
dung gab . ÜLLtLr . 6t3c . Laus. I I . <2 - Z . Lsn . X . tziül .
Irev . l . rzo . 199 .
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Im Jahre 876 . erleidet Deutschland jene merkwürdige Epo¬
che , wo des verstorbenen deutschen Ludwigs drei Söhne , das
vom Vater angeerbte Reich unter sich theilen , und Rarolomann
in Bayern , Ludwig der jüngere in Thüringen , und Rarl der
Dickein Schwaben , auf einmal drei von einander unabhängige deut¬
sche Könige werden .

Nur zog sothane erneuerte Staatsverfaßung auf unser deut¬
sches Staats - Recht keine sonderbare Metamorphos , indem binnen
sechs Jahren Zeit , König Rarl der Dicke , nach inzwischen schon
erfolgten : Hintritte seiner beiden Brüder , sich allein auf dem deut¬
schen und römischen , so wie endlich gar auf seines Urgroßvaters
Rarl des Grossen , fränkischen Throne plötzlich erhoben sah .

Allein auch diese Vereinigung sothancr Reichen mit der deut¬

schen Krone , hatte auf unser besonders Staats . Recht einen gar -
kurzen und um so weniger zu bedeutenden Einfluß , als etwa fünf
Jahren hernach , dieser so glückliche als unglückliche Monarch ,
der letztere rechtmäßige Abkömmling des karolingifchen Stammes ,
aller seiner Reichen entsetzt , und nun die römische sowohl als frän¬
kische Krone von Deutschland wieder getrennet ward .

Deutschland hört nun auf ein Erb - Reich zu seyn : obwohl
des verstorbenen Rarolomanns in Bayern , des entsetzten Karls
Bruders natürlicher Sohn Arnulf , so wie nach dessen Tode fein
binterlassener Sohn Ludwig , das Rind genannt , im Jahr 900 .
von den Standen zum Könige erwählet ward .

Nachdem nun aber mit König Ludwig dem Rinde im Jahr
9er . das ganze karolittgifche Geschlecht in Deutschland völlig er -
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loschen , so war selbiges nun vollends ein freies Wahl - Reich : und
hätte jedes deutsche Volk in seiner vollkommenen Freiheit vor sich oh¬
ne einen gemeinschaftlichen König bleiben können , wenn nicht die bis¬
herige allgemeine Verbindung unter einem Haupte , sämtlicher Er¬
haltung und Sicherheit wider so viele auswärtige Feinde und feind¬
selige Nachbaren , zuträglicher geschienen hätte .

Manschritte dahero mit der uneingeschränktesten Freiheit zur
Wähle : und Herzog Ort - in Sachsen brachte es durch sein Anse¬
hen dahin , daß Herzog Lsnrad in Franken zum L - mge von
Deutschland einhellig erwählet ward .

Hebrigens blieb unter dieser neuesten Regierung die vorherige
karslmgisihe Regimemsvcrfassmig in der Hauptsache noch im¬
mer dseselbige : obwohl durch die vielen Empörungen der Herzoge
wider den König , auch zunehmende Bcfehdungen unter den Stän¬
den , das königliche Ansehen nicht wenig verlor .

Doch scheint unser deutsches Staars - Rcchr darin eineHaupt -
Epoche gemacht zu haben , daß , weil besonders Herzog Heinrich
in Sächsin eigenmächtig und erblich zu regieren angefangen , König
Lsnrad auch den übrigen angesehenen Herzogen diejenigen Lande ,
welche sie sonst als königliche Beamte und Gouverneurs zu verwal¬
ten gehabt , nunmehr als erbliche Reichs - Lchm habe überlassen
müssen .

Daß aber Selbige schon damals die völlige Landesfursiliche
H - Hcr'r sollten erworben haben , scheinet daher nicht wahrscheinlich ,
weil auch lange nach dieser Zeit , in sothanen erblich verliehenen Lan¬
den der Herzogen , von den Königen solche Gewalt und Majestäts¬

Rechte
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Rechte wirklich ausgeübet worden , welche sich mit dem Begriffe
der Landesherrlichen Hoheit gar nicht zusammen reimen .

Auch in Ansehung der deutschen Rirchcnvcrfasiung kann so
wenig , als in Betreff des geistlichen Scaas - Rcchtcs , dahie r einige
Veränderung behauptet werben .

Die schon unter Rar ! dem Großen hergebrachte Reichsstand -
schast der deutschen Bischöfe und anderer Kirchenprälaten , jener un¬
ter Ludwig dem Frommen erweiterte Immunität und Gerichts¬
barkeit samt erworbenen Zoll - und Münzregalien , die von Ihm
der Klerisei und dem Volke hergestellte Wahlfreiheit ihrer eigenen
Bischöfe , die diesfalls vorbehaltene königliche Bestätigung und
Belehnung mit Ring und Stäbe , die unter Ihm und besonders
seit Rarl dem Dicken , über den König und die Bischöfe schon so
sehr erweiterte päbsiliche Macht und immer beförderte Rechtskraft
der falschen Dekretalen , alles dieses behielte unter gegenwärtiger
der neuesten Regierungsverfaßung Deutschlandes , seine alte unvcr -
rückteste Fortdauer .

Allein , haben wir bereits dahier die Urstände des Staats -.

Rechtes überhaupt , so wie besonders im deutschen Reiche , in ih¬
rem ächten und unverfälschten Lichte auftreten gesehn : so werden
wir anderswo die Fortdauer und Veränderungen sothanen deut¬
schen Staats - Rechtes mit seiner heutigen Gestalt dermaßen zu
vergleichen und in dem hcllesten Lichte gegeneinander zu setzen uns
bestreben , damit endlich die neueste ihm angemessenste akademische
Lehrart daher aus den richtigsten politisch - philosophischen Gründen ,
so kurz als genau und deutlich bestimmet werden könne .
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